
W12 - BESONDERE BEDINGUNG ZUM EIGENHEIM SUPERSCHUTZ 
 
In Ergänzung der Allgemeinen Bedingungen der Sparten Feuer, Sturmschaden und Leitungswasser 
sind obligatorisch mitversichert: 
 
Versicherte Sachen: 
beantragte Gebäude und Nebengebäude auf dem Grundstück; 
 
Sachen, die fix mit dem Gebäude verbunden sind 
z.B. Markisen, Antennenanlagen, Dachrinnen; 
 
unbewegliche Sachen auf dem Grundstück 
z.B. Umzäunungen, Laternen, Antennen, Terrassen, Müllentsorgungsanlagen - ausgenommen sind 
jedoch Schwimmbecken samt Leitungen und Zubehör und Stützmauern; 
 
Sonnenkollektoren (auch Photovoltaikanlagen) inkl. dazugehörige Glastafeln am Gebäude und am 
Grundstück gegen die versicherten Gefahren, auch gegen Glasbruch; 
 
Gartenanlagen und Kulturen 
Kulturen, das sind Bäume und Sträucher (ausgenommen Wald und Obst- und Gemüsepflanzen sowie 
deren Früchte) auf dem Grundstück bis insgesamt EUR 3.750,-- auf „Erstes Risiko“; 
 
KFZ 
Eigene Kraftfahrzeuge, KFZ-Anhänger und Boote des Versicherungsnehmers und der mitversicherten 
Personen (analog mitversicherte Personen in der Haushaltversicherung) in der Garage am eigenen 
Grundstück bis EUR 7.500,-- zum Zeitwert auf „Erstes Risiko“. 
Brandschäden während der Fahrt, ebenso Schäden, die durch die Inbetriebsetzung des Motors - auch 
im Einstellraum - entstehen, werden nicht vergütet. 
(Sollte eine andere Versicherung bestehen, geht diese vor). 
 
Versicherte Kosten: 
Hotelkosten 
In Ergänzung der zugrundeliegenden Bedingungen gelten Hotelkosten bzw. Kosten für eine 
Ersatzwohnung bis EUR 1.500,-- pro Monat, maximiert mit EUR 7.500,-- für maximal 12 Monate auf 
„Erstes Risiko“, mitversichert, sofern das versicherte Gebäude durch ein ersatzpflichtiges 
Schadenereignis gemäß den Allgemeinen Bedingungen (Feuer, Sturm, Leitungswasser) ganz oder 
teilweise unbenutzbar geworden sind und dem Versicherungsnehmer der Verbleib in dem etwa 
benutzbar gebliebenen Teilen des Gebäudes nicht zugemutet werden kann (gilt nur, soweit nicht aus 
einer anderen Versicherung eine Entschädigung verlangt werden kann). 
Diese Obergrenze beträgt bei gleichzeitigem bestehen des Haushalt-Superschutzes insgesamt 
EUR 7.500,--. 
 
Öko-Schutz 
Mitversicherung von Mehrkosten durch Behandlung von gefährlichem Abfall, Problemstoffen 
und/oder kontaminiertem Erdreich 
 
Mehrkosten für die Behandlung von gefährlichem Abfall und/oder Problemstoffen im Sinne des 
Abfallwirtschaftsgesetzes BGBl. 325/90 in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen 
Fassung und/oder von kontaminiertem Erdreich sind, soweit sie im Rahmen versicherter 
Aufräumungskosten keine Deckung finden, bis zu der in der Polizze dokumentierten 
Versicherungssumme auf „Erstes Risiko“ mitversichert. 
 
Unter "Behandlung" sind alle Maßnahmen zu verstehen, welche dazu dienen, gefährlichen Abfall, 
Problemstoffe und/oder kontaminiertes Erdreich ohne feste Rückstände zu beseitigen, zu verwerten 
oder deponiefähig zu machen. 
 
Der gefährliche Abfall, die Problemstoffe und/oder das kontaminierte Erdreich müssen am 
Versicherungsort im Zusammenhang mit einem ersatzpflichtigen Schadenereignis anfallen und 
Sachen betreffen, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, ausgenommen jedoch 
gewerblichen Zwecken dienende Gebäude, Einrichtungen, Waren und Vorräte. 
 



Unter “kontaminiertem Erdreich“ ist solches zu verstehen, dessen geordnete Erfassung, Sicherung 
und/oder Behandlung wegen seiner Verbindung mit anderen Sachen (ausgenommen radioaktiven 
Sachen) aufgrund des Abfallwirtschaftsgesetzes BGBl. 325/90 und/oder des Wasserrechtsgesetzes 
1959, jeweils in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, geboten ist. 
 
Entstehen Kosten für die Behandlung von Erdreich oder von versicherten Sachen, die bereits vor 
Eintritt des Versicherungsfalles kontaminiert waren (Altlasten), werden nur jene Kosten ersetzt, die 
den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden 
wäre. 
 
Hinsichtlich der Mehrkosten aus der Behandlung von kontaminiertem Erdreich wird in jedem 
Schadenfall der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag um den Selbstbehalt von 25 % gekürzt. 
 
Ersatzpflichtige Schadenereignisse sind Feuer, Einbruchdiebstahl, Glasbruch, Leitungswasser und 
Sturm, wenn dafür nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Versicherungsschutz gegeben 
wäre, und zwar unabhängig davon, ob für das Schadenereignis selbst Versicherungsschutz besteht. 
 
Die Kosten für die Behandlung von nicht versicherten Sachen, z.B. Wasser (inkl. Grundwasser) und 
Luft, werden nicht ersetzt, auch dann nicht, wenn sie mit versicherten Sachen vermischt werden. 
 
Vorsorge 
Es gilt eine Vorsorgeversicherung bis zu 10 % der Gesamtversicherungssumme mitversichert (gilt 
jedoch nicht für Versicherungssummen auf „Erstes Risiko“). 
 
Klauselpaket: 
Beschleunigte A-Konto-Zahlung 
Abweichend von Art. 11 ABS gilt vereinbart, dass zwei Wochen nach Anzeige des Schadens eine 
erste Teilzahlung verlangt werden kann, welche nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
Liegt zu diesem Zeitpunkt noch kein Sachverständigen-Gutachten vor, so wird der Versicherer das 
Einvernehmen mit einem Sachverständigen über eine angemessene Akontozahlung herstellen. 
Auch bei noch nicht vollständiger Klarheit über die Leistungsverpflichtung des Versicherers wird eine 
Akontierung ohne Präjudiz und mit voller Rückzahlungsverpflichtung des Versicherungsnehmers bei 
Leistungsfreiheit vorgenommen, wenn der Versicherungsnehmer entsprechende Sicherheiten stellt 
(z.B. Bankgarantie). 
Vorstehende Vereinbarungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung von Sperrscheinberechtigter zur 
Auszahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer. 
 
Wiederaufbau an anderer Stelle 
Auch für den Fall, dass ein behördliches Wiederaufbauverbot nicht besteht, wird festgehalten, dass 
der Wiederaufbau bzw. die Wiederherstellung innerhalb Österreichs erfolgen kann. 
 
Die Entschädigungsleistung ist mit jenem Betrag begrenzt, der sich beim Wiederaufbau bzw. bei der 
Wiederherstellung an der gleichen Stelle im gleichen Umfang ergeben hätte. 
 
 


